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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

Abgeordnete Christian Calderone (CDU) 

In welchem Umfang nutzt das Justizministerium Gutachten und Beratungsleistungen? 

Anfrage des Abgeordneten Christian Calderone (CDU)an die Landesregierung, eingegangen am 
17.12.2025  

 

Gutachten sowie externe und interne Beratungsleistungen bilden eine Grundlage für politische Ent-
scheidungen und strategische Ausrichtungen der Landesregierung. Kosten und Inhalte gutachter-
licher Leistungen unterliegen der parlamentarischen Kontrolle.   

Die Landesregierung hat in der Vergangenheit Mittel für Gutachten und Beratungsleistungen verwen-
det (vgl. Drs. 17/8485). Um die Verwendung öffentlicher Gelder sowie potenzielle Einflussnahmen 
nachvollziehen zu können, ist eine aktuelle und ressortbezogene Übersicht über die beauftragten 
gutachterlichen Leistungen von Interesse.  

1. Haben das Justizministerium (MJ) und die ihm nachgeordneten Behörden seit Beginn der lau-
fenden Legislaturperiode externe Gutachten in Auftrag gegeben? Falls ja, wird um Nennung 
des Gegenstandes des Gutachtens, des Auftragnehmers (Institut, Unternehmen, Person), des 
Datums der Beauftragung, der Vergütungs- bzw. Auftragshöhe und der Stelle, die das Gutach-
ten beauftragt hat, gebeten.  

2. Haben das MJ und die ihm nachgeordneten Behörden seit Beginn der laufenden Legislaturpe-
riode interne Gutachten oder interne fachliche Bewertungen in Auftrag gegeben? Falls ja, wird 
um Nennung des Gegenstandes des Gutachtens, des Datums der Fertigstellung sowie der et-
waigen Kosten (sofern hierbei externe Leistungen oder Sachmittel entstanden sind) gebeten.  

3. Befinden sich derzeit Gutachten (extern oder intern) für das MJ und die ihm nachgeordneten 
Behörden in Erarbeitung? Falls ja, wird um Nennung des Gegenstandes des Gutachtens, des 
voraussichtlichen Abschlussdatums sowie der veranschlagten Kosten gebeten.  

4. Kamen bei den genannten Gutachten Vergabeverfahren nach dem Niedersächsischen Tarif-
treue- und Vergabegesetz (NTVergG) zur Anwendung? Falls ja, wird darum gebeten, auf die 
Vergabeart (freihändige Vergabe, beschränkte Ausschreibung, öffentliche Ausschreibung) so-
wie die Begründung der Vergabeform einzugehen.  

5. In welchen Fällen wurden Gutachten gegebenenfalls erstellt, die nicht veröffentlicht, teilweise 
nicht verwendet oder nicht in politische Entscheidungen eingeflossen sind (bitte jeweils mit kur-
zer Begründung)? 

 

 

(Verteilt am 19.12.2025) 
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